
mit Genugtuung darlIber, daß die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 
die Empfehlung enth/Ut, daß der Bereitstellung der erforderli
chen Mitte1 zur GewIlhrung von ffiIfe an Opfer der Folter hohe 
Priorität eingerliumt werden soll, unter anderem durch zusätzli
che Beiträge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Natio
nen fIlr Opfer der Folter, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 
16. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt 
hat, daß es in verschiedenen Ländern zu Folterungen ge
kommen ist, in der sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den 
Opfern der Folter ans rein humanitärer Gesinnung ffiIfe zu 
gewähren, und mit der sie den Fonds geschaffen hat, 

hiJchst beUllTUhigt über das weitverbreitete Vorkommen 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

iJbe17.eugt, daß zum Kampf um die Beseitigung der Folter 
auch gehört, den Opfern und ihren Angehörigen aus blßnanitll. 
cer Gesinnung ffiIfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des General.sek:retI17, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit ffiIfe der Bedien
steten des Sekretariats·Zentrums fIlr Menscbenrecbte Maß
nahmen ergriffen hat, um den 1l:enblInderansbnß des Fonds 
bei seinen Bemühungen, den Fonds und seine bumanitäre 
Tätigkeit besser bekannt zu machen, zu unterstützen, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Treuhlinderans
schnsses des Fonds hinsichtlich der Notwendigkeit des 
Eingehens regelmllßiger Beiträge seitens der Regierungen, was 
unter anderem die Unterbrechung von Programmen verbindern 
wiIrde, bei deren FortffIhrung der Fonds eine wichtige Rolle 
spielt, 

unter BerUcksichtigung der Spendenaktion, die anfgrund 
der Empfehlung des Treuhlinderausschnsses auf seiner vom 
22. April bis 1. Mai 1992 abgebaltenen elften Thgung eingelei. 
tet wurde, um den Fonds besser in die Lage zu versetzen, auf 
die zunehmende Anzahl von Anträgen um die Gewllbrung von 
Hi1fe fIlr Opfer der Folter wohlwollender zu reagieren, 

sowie unter BerUcksichtigung dessen, daß die Anzahl der 
Projekte zugenommen hat und daß der Treuhlinderaussnß 
wiederholt um genügend Persona1 fIlr die Tätigkeiten des 
Fonds ersucht hat, 

mit Genugtuung feststeUend, daß ein internationales Netz 
von Rehabilitationszentren fIlr Opfer der Folter geschaffen 
wurde, das bei der Gewährung von Hilfe fIlr Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und daß der Fonds mit diesen 
Zentren VJsammenarbeitet, 

1. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen fIlr Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

2. appelUert an alle Regierungen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, anf Ersuchen um 
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Beiträge zu dem Fonds wohlwollend zu reagieren, nach 
Möglichkeit regelmllßig und jedes Jahr vor der Thgung des 
'Iieuhlindemnssusses des Fonds und nach Möglichkeit anch 
durch wesentlich mehr und wesentlich höhere Beiträge, damit 
der ständig zunehmenden Nachfrage nach Hi1fe entsprochen 
werden kann; 

3. ersucht den GeneraIsekretiI, die Appelle der General
vmsammlung um BeitrIIge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

4. dankt den Regierungen, die auf der Beitmgsan!<llndi
gungskonferenz der Vereinten Nationen fIlr Entwicklungs
aktivitäten 1994 Beiträge zu dem Fonds angekiJndigt haben; 

5. e1'8UCht den Genera1sekretär, den Fonds auch klInftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, fIlr die auf der 
BeitmgsanldIodinferenz der Vereinten Nationen fIlr 
Bntwick1ungsaktvitätenMitte1 angeldJndigt werden; 

6. donla dem 1l:enblInderanshnß des Fonds fIlr seine 
Arbeit; 

7. ersucht den Generalsekretät erneut, alle vorhandenen 
Möglichkeiten zu nutzen, so anch die Ausarbeitong, Her
stellung und Verbreitong von lDformationsmaterial, um den 
1l:enblInderanshnß des Fonds bei seinen Bemühungen, den 
Fonds und seine bnmanitäre Tätigkeit besser bekannt zu 
machen, sowie bei seinen Beitragsappellen zu unterstützen; 

8. ersucht den GeneraIsekretiI, im Rahmen des Gesamt
haushalts der Vereinten Nationen fIlr eine angeh essenll und 
stabile Ausstattung mit Persona1 und technischem GerI\t zu 
sorgen, um die effiziente Tl!tigkeit und Verwaltung des Fonds 
zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär fIl4IJerrlem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Illgung Ober die Tätigkeit 
des Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen fIlr Opfer der 
Folter Bericht zu erstatten. 

94. PIenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491177. BerIcht des A.Wlsehusses gegen Folter Und Stand 
der Konvention gegen Folter und andere grau
same, I11I1III!II!!clche oder emledrIgende Behand_ 
lung oder Strafe 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1IIrung der 
Menschenrechte" und Artikel 7 des Internationalen Paktes 
über bi1rgerliche und politische Rechte"S, denen zufolge 
niemand der Folter oder gmnsamer, unmenschIicber oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden 
darf, 

sowie unter Hinweis auf die von der Generalversammlung 
mit ihrer Resolution 3452 (XXX) vom 9. Dezember 1975 
verabschiedete und in der An1age zu der genanaten Resolution 
enthaltene Erk1IInmg Ober den Schntz a11er Personen vor Folter 
und anderer gransamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 
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ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/46 vom 
10. Dezember 1984, mit der sie die in der Anlage zu der 
genannten Resolution enthaltenene Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenscbliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vembschiedet und zur Unterzeichnong 
und Ratifikation beziehungsweise zum BeiIritt aufgelegt und 
in der sie alle Regierungen aufgefordert hat, die Unterzeich
nung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den 
BeiIritt zu der Konvention mit Vorrang zu erwägen, sowie auf 
ihre darauffolgenden Resolutionen Ober den Stand der Kon
vention, zuletzt ihre Resolution 47/113 vom 16. Dezember 
1992, und ihre BeschlUsse 46/428 und 46/430 vom 17. De
zember 1991 sowie auf die Resolutionen der Menschen
rechtskommissi01l zu dem Thema, zuletzt Resolution 1994/38 
vom 4. MlIrz 1994"', 

eingedenk der Bedentung, die dem Verhaltenskodex für 
Beamte mit Polizeibefugnissen"' und den GnmdsJitzen 
iirztlicher Ethik im Zusammenhung mit der Rolle von medizi
nischem Personal, insbesondere von Ärzten, beim Schutz von 
Strafgefangenen und Inhaftierten vor Folter und anderer 
gmusamer, unmenschlicher oder emiedrigender Behandlung 
oder Strafe120 für die radiksle Beseitigung der Folter und 
anderer gnu'samer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zukommt, 

unter Hinweis auf die Verahschiedung des Gronds8tzkata
logs für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder 
Strafgefangenschaft unterworfenen Personen"1, 

ernsthoft besorgt darOher, dalI aus verschiedenen 'Thilen der 
Welt heunruhigeod viele FiUle von Folter und anderer grau
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe gemeldet werden, und hesorgt darüber, dalI die Zahl der 
Ratifikationen der Konvention im letzten Jahr stagniert hat, 

entschlossen, darauf hinzuwirken, dalI dns nach dem 
Völkerrecht und nach innerstaat1ichem Recht bestehende 
Verbot der Praxis der Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder emiedrigender Behandlung oder Strafe 
uneingeschränkt eingehalten wird, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992/32 der Menschen
rechtskommission vom 28. Februar 1992"', in der die Kommis
sion beschlossen hat, dns Mandat des Sonderberichterstatters 
zur Untersuchung von Fragen im Zusammellhang mit der 
Folter um drei Jahre zu verlllngern, 

mit Dank KenntnIs nehmend von den Aktivitäten der allen 
MitgliedstaateIl offenstehenden Arheitsgruppe der Menschen
rechtskommission, jedoch gleichzeitig ihret Besorgnis Aus
druck verleihend Ober dns 'Thmpo ihret Fortschritte bei der 
Ausarbeitung des Entwmfs eines FakoltativprotokoUs zu der 
Konvention, 

1. begliJckwfJnscht den Ausschuß gegen Folter zu seinem 
ausgezeichneten Bericht in der geänderten formalen Gestal
tung1" und zur Verhesserung seiner Arheitsmethoden; 

, .. ResoII11Ion 34/169. Anlage. 
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2. nimmt Kenntnis vom Stand der Vorlage von Berichten 
der Vertragsstaaten der Konvention gegen Folter und andere . 
gmusante, unmenschliche oder emiedrigende lJebandlung oder 
Strafe123

; 

3. weist nachdriIcldJch daratifhin, wie wichtig es ist, dalI 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention 
genauestens nachkommen; 

4. forrkn alle Vertragsstaaten der Konvention nach
drlJcklJch auf, dem GeneralsekretIir mög1ichst bald ihre 
Annahme der~ der Artikel 17 und 18 der Konven
tion zu notifizieren; 

5. legt der allen MitgliMstaaten offenstehenden Arbeits
gruppe der Menschenrechtskommission zur Ausarheitung des 
Entwurfs eines FakoltativprotokoUs zu der Konvention nahe, 
ihre Beratungen zu imensivieren, mit dem Ziel, ihre Arbeit 
bald abzuschließen; 

6. betont, wie wichtig es ist, dalI die Vertragsstaaten sich 
streng an ihre Verpflichtungen aus der Konvention betreffend 
die Fmanzierung des Ausschnsses gegen Folter balten und 
diesen so in die Lage versetzen, alle ihm nach der Konvention 
lIbertrngenen Aufgaben wirksam und effizient wahrzunehmen, 
und fordert die Vertmgsstaaten, die mit ihren Zahlungen 
bereits im ROckstand waren, als der Generalsekretlir Rege
lungen zur Finanzierung des Ausschnsses aus dem ordentli
chen Haushalt getroffen hat, nachdrOcklich auf, ihren Ver
pflichtungen umgehend nachzukommen; 

7. bittet die Vertragsstaaten, als Zeichen ihrer Ent
schlossenheit, die Menschenrechte zu fIlrdern, die Entrichtung 
von Beitrllgen an den Freiwilligen Fonds der Vereinten 
Nationen für Opfer der Folter zu erwägen; 

8. begrqJJt die Aufmerksamkeit, die der Ausschuß gegen 
Folter der Ausarbeitung eines effektiven Berichtssystems Ober 
die Durchfilhrung der Konvention durch die Vertragsstaaten 
gewidmet hat, vor allem seine ÜbeImbeitung der allgemeinen 
Richtlinien für die Vorlage der Berichte durch die 
Vertragsstaaten sowie seine Praxis, nach der Behandlung 
dieser Berichte abschließende Bemerkungen abzugehen; 

9. beglUckwfJnscht dns Sekretariats-Zentnun für Men
schenrechte zu den Beratenden Dienaten und zu der tech
nischen Hilfe, die es den Staaten auf deren Ersuchen hei der 
Erstellung ihret einzelstaatIichen Berichte an den Ausschuß 
gewährt; 

10. begrqfJt die Fortsetzung der engen Kontakte und des 
Austausches von Infonnationen, Berichten und Dokumenten 
zwischen dem A1Isschuß gegen Folter und dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für Fmgen im 
zusammenhang mit der Folter; 

11. bittet die Oeberlllnder und die Entwickl~, 
soweit sie damit einverstanden sind, zu erwllgen, m ihre 
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit Progmmme und 
Projekte im Zusammenhang mit der Ausbildung der Streit
krIIfte und der Polizei in Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Menschenrechte und der Verhlltung der 
Folter aufzunehmen; 
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12. ermcht den GeneralsekretlI, sicberzusteIJen, daß dem 
Ausschuß gegen Folter ausreichende Mitarbeiter nnd Ein
richtungen f1Ir die wirksame Wahrnebmnng seiner Aufgaben 
zur VerfIIgnng stehen; 

13. fonIert alle Staaten TlfJChdrUcldich mif, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien der Konvention 
zu werden; 

14. blltet alle Staaten, die die Konvention ratifizieren 
beziehungsweise ihr beitreten, nnd alle Vertrags8taaten der 
Konvennon, soweit noch nicht geschehen, die in den ArtikeJn 
21 nnd 22 der Konvention vorgesehenen Brkllirnngen ab
zugeben nnd zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurOckzuziehen; 

15. ersucht den Generalsekretlir, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einnndfOnfzigsten 'Thgung nnd der 
GeneralversammJnng auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand der Konvention gegen Folter nnd 
andere gmusame, unmenschJiche oder erniedrigende Be
handlnng oder Strafe vorzulegen; 

16. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs nnd des 
Ausschusses gegen Folter auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
nnter dem Unterpunkt n Anwendnng der Menschenrechtsüber
einkOnfte" zu behandeln. 

94. Plenars/tvmg 
23. Dezember 1994 

49/178. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenreehtsfiherelnIdinfte, einschUe8Jich der Be
richtspfUchten aufgrund der internationalen Men
schenrechtsiiherelnkilnfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/120 vom 20. De
zember 1993 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erkllirend, daß die effektive Anwendnng der 
Menscbenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen von 
größter Bedeutnng f1Ir die Anstrengnngen ist, welche die 
Organisation gemäß der Charta der Vereinten Nationen nnd 
der Allgemeinen BrkIlirnng der Menschenrechte" unternimmt, 
um die allgemeine Achtnng nnd BinhaItnng der Menschen
rechte nnd Grundfreiheiten zu fördern, 

sich bewußt, wie wichtig es ist, die Aktivitäten zu koordi
nieren, welche die auf dem Gebiet der Menschenrechte tlItigen 
Organe der Vereinten Nationen zur Förderung nnd zum Schutz 
der Menschenrechte durchfiIhren, 

in Bekrilfligung Ihrer Verantwortung f1Ir die SichersteIInng 
der ordnnngsgemäßen Aufgsbenwahrnehmnng seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrnnd der von der GeneraJversamm· 
Inng verabschiedeten übereinkünfte geschaffen worden sind, 
nnd in diesem Znsmnmenhang erneut erklärend, daß es darauf 
ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der periodi
schen Berichterstnttung seitens der Vertragsstaaten dieser 
ÜbereinIdlnfte sicherzustellen; 

b) das Vorhandensein ausreichender FinanzmitteI nnd 
Humanressourcen zu gewährleisten, um die derzeitigen 

Schwierigkeiten beim effektiven Funktionieren dieser Systeme 
zu überwinden; 

c) sich bei der Ansarbeitnng weiterer Menschenrechts
ühereinkllnfie sowohl mit der Frage der BerichtspfIichten als 
aw:h mit den finanzieUen Konsequenzen anseinarulerznsetzen, 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen nnd 
Bmpfehlnngen der vom 19. bis 23. September 1994 in Genf 
abgehaltenen ftInften Thgung der VOISitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte12

', 

mit Genugtwmg über die Initiativen, die eine Reihe von 
Vertragsorganen ergriffen haben, um FrOhwarnmaßnnbmen 
nnd Dringlichkeitsverfabren auszuarbeiten, die verhüten 
soUen, daß schwere Menschenrechtsverletzungen auftreten 
oder sich wiederholen, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis L . den zunebmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendnng der Menschen
rechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen durch die Ver
tragsstnnten nnd über die Verzögernngen bei der Behandlung 
der Berichte durch die Vertragsorgane, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß 
zahlreiche Vertragsstaaten ihren finanziellen VerpfIichtnngen 
ans .den einsch1llgigen MenschenrechtsilbereinkOnften der 
Vereinten Nationen nicht nachgekommen sind, 

unter Hinweis nuf die Berichte über die zwischen 1988 nnd 
1993 abgehaltenen Thgungen der Vorsitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte nnd die durch die 
GeneraJversammlnng in ihrer Resolution 48/120 erfolgte 
BiI1ignng der Bmpfehlnngen bezilglich der Straffung, Ra
tionaIisiernng nnd sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Absätzen der 
Brkllirnng nnd des Aktionsprogmmms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wunlen', 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neraJsekretärs'" über die Fortschritte auf dem Weg zu einer 
effektiveren Aufgabenwahrnebmnng seitens der Vertrags
organe sowie von der Mitteilnng des Generalsekretärs!", 

mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa
tionen nnd andere Organe der Vereinten Nationen zur Arbeit 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte 
leisten, 

1. begrtQJt die Vorlage des Berichts der ftInften Thgung 
der VOISitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschentechte nnd nimmt Kenntnis von den in dem Bericht 
enthaltenen Schlußfolgernngen nnd Bmpfehlnngen!27; 

2. begr/jßt at4Jenlem die Bemiibnngeli, welche die 
Vertragsorgane nnd der Generalsekretlir in ihrem jeweiligen 
Znständigkeitsbereich auch weiterhin zur Straffung, Ra-

'" A/49/S~, AnhmIg, AbscbaItt IV. 
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